
HERAUSFORDERNDE SITUATIONEN MIT 
MENSCHEN MIT GEISTIGER BEHINDERUNG
Menschen mit geisti ger Behinderung bedürfen häufi ger als andere der Begleitung bei der Bewälti gung von 
psychosozialen Schwierigkeiten. Auch ihr Umfeld ist dabei oft  herausgefordert. Wenn agogische Angebote 
die beeinträchti gte Lebensqualität der Person mit geisti ger Behinderung nicht wesentlich verbessern können, 
müssen weitere Hilfestellungen ins Auge gefasst werden. Dieses Infoblatt  will aufzeigen, wie Bedingungen 
geschaff en werden können, die zu einem neuen Verständnis führen und in denen günsti ge Veränderungen 
wieder möglich sind. Es richtet sich an Angehörige von Menschen mit geisti ger Behinderung ebenso wie an 
Heimleiter/innen und Mitarbeitende.

Mögliche Problemstellungen
• Ängste oder Phobien
• Depressionen
• Zwangsstörungen
• Suchtverhalten, Essstörungen
• Selbstverletzendes Verhalten
• Verfolgungs- oder andere Wahnideen
• Sexuelle Auff älligkeiten oder Übergriff e einer Person mit geisti ger 
 Behinderung
• Sexuelle Übergriff e auf eine Person mit geisti ger Behinderung
• Gewalt gegenüber Mitarbeitenden oder MitbewohnerInnen
• Realitätsverzerrungen oder massive Selbstüberschätzung
• Selbstvernachlässigung oder Verwahrlosung
• Ungewöhnliche Verhaltensänderungen

Empfohlenes Vorgehen
1. Beschreiben der Situati on und Defi niti on des Problems
Durch die Eltern oder Bezugspersonen gemeinsam mit der Person mit geisti ger Behinderung.

2. Helferkonferenz / Zielvereinbarung
Die wichti gsten Angehörigen sowie die Bezugspersonen aus den verschiedenen Berufsgruppen erarbeiten 
unter Leitung einer von der Insti tuti on beauft ragten Fachperson eine vorläufi ge Verstehensdiagnose, wenn 
möglich gemeinsam mit der Person mit geisti ger Behinderung. Dabei werden auch die Fähigkeiten und 
Ressourcen der Person mit geisti ger Behinderung und des Umfeldes betrachtet. Anhand dieser Diagnose 
werden konkrete Schritt e für das weitere Vorgehen und die Ziele vereinbart. Dabei ist auch wichti g, körper-
lich bedingte Störungen zu erfassen, medizinisch abzuklären und zu behandeln. 

3. Angebote
a) Angebote für die Person mit geisti ger Behinderung
• Sozial- und heilpädagogische Alltagsbegleitung
• Therapeuti sche Begleitung (= längerfristi ge Unterstützung durch eine psychotherapeuti sch ausgebildete  
 Fachperson)
• Somati sche, allenfalls psychiatrische Abklärung und bei Bedarf Behandlung durch Ärzte, die Erfahrung  
 haben mit Menschen mit Behinderung
• Psychotherapie: Bei psychischen Problemen kann es sinnvoll sein, ergänzend zu agogischen Angeboten  
 Psychotherapie anzubieten. Psychotherapie ist ein geschützter Raum, in dem Vertrauen wachsen kann  
 und neue Beziehungsmuster eingeübt werden können. 
b)  Angebote für das Umfeld
• Supervision und Fortbildung der fachlichen Begleitperson
• Agogische Fachberatung, Fallsupervision
• Intervision, kollegiale Beratung
c)  Angebote für die Angehörigen
• Beratung der Eltern und/oder Geschwister



4. Regelmässige Zielüberprüfung
An weiteren Helferkonferenzen sind die Lebenssituati on der Person mit Behinderung, die Befi ndlichkeit aller 
Beteiligten und die Ziele regelmässig zu überprüfen. Eine regelmässig stattf  indende Helferkonferenz ist not-
wendig für eine gute Kooperati on.

Gute Zusammenarbeit als A und O
Eine gute Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten ist die Voraussetzung für das Gelingen eines Angebo-
tes. Dazu sind Fragen des Setti  ngs, der Informati onswege und der Entscheidungsebenen vor Beginn des An-
gebotes zu klären und von Zeit zu Zeit zu überprüfen. Hier steht die Insti tuti onsleitung in einer besonderen 
Verantwortung. Sie muss in einem guten Kontakt zum Leiter, zur Leiterin der Helferkonferenz stehen. 
Konfl ikte in der Zusammenarbeit aller Beteiligten können zu einer Beeinträchti gung des Wohlbefi ndens der 
Person mit geisti ger Behinderung führen. Sie sollten durch die Insti tuti onsleitung oder mit Hilfe einer aus-
senstehenden Fachperson bearbeitet werden. 
Wenn eine psychotherapeuti sche Behandlung stattf  indet, ist beim Informati onsaustausch auch zu beachten, 
dass die Vertrautheit der Therapiesituati on dadurch nicht gestört wird. Die Person mit geisti ger Behinderung 
sollte beim Gespräch anwesend sein oder mindestens vorher darüber informiert werden, was ausgetauscht 
wird. Damit die Erfahrungen aus der Psychotherapie in den Alltag integriert werden können, müssen die 
Begleitpersonen und Angehörigen dafür sensibilisiert werden.

Präventi ve Möglichkeiten
• Individuelle Präventi on
 Hierzu gehören z. B. Unterstützte Kommunikati on, Weiterbildungsangebote für Menschen mit Behinde- 
 rung oder Teilnahme an gesellschaft lichen Anlässen.
• Strukturelle Präventi on
 Strukturelle Gewalt oder Vernachlässigung begünsti gen psychische Konfl ikte bei allen Beteiligten. Des- 
 halb ist es wichti g, die Strukturen regelmässig zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.

Weiterführende Hinweise
•  Die Arbeitsgruppe „Psychotherapie und geisti ge Behinderung“ hat eine Liste von Psychotherapeuten und  
  Psychotherapeuti nnen, die mit Menschen mit geisti ger Behinderung arbeiten zusammengestellt, welche  
 von der Fachstelle Lebensräume laufend aktualisiert wird. Die Liste ist abrufb ar unter: www.insieme.ch/ 
 Angebote/Lebensräume/Liste PsychotherapeutInnen.
• Die Fachstelle Lebensräume gibt auf Anfrage Adressen von FachberaterInnen, HeilpädagogInnen und   
 PsychiaterInnen weiter.
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